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Nicht nur gelegentlich tragen „frisch geblitzte“ 
Fahrer an Fuhrparkverwalter die Bitte heran, 
es bei der Mithilfe der Fahrerfeststellung durch 
die Bußgeldbehörden nicht ganz so genau zu 
nehmen oder sich hierbei nicht besonders zu 
beeilen. Der Sinn einer solchen recht eigennüt-
zigen Bitte liegt auf der Hand: Der Fahrer möch-
te möglichst erreichen, dass die Verfolgung der 
von ihm begangenen Verkehrsordnungswidrig-
keit bereits verjährt ist, bevor die Behörde an 
ihn herantreten kann. Fuhrparkmanager sind 
jedoch gut beraten, solchen Bitten keinesfalls 
zu entsprechen. Tun sie es doch, riskieren Sie 
damit eine Fahrtenbuchauflage für das betrof-
fene Fahrzeug und – im schlimmsten Falle – 
auch für den gesamten Fuhrpark. 

Rechtsgrundlage der Fahrtenbuchauflage 
Die Verwaltungsbehörde kann einen Fahrzeug-
halter verpflichten, ein Fahrtenbuch zu führen, 
wenn die Feststellung eines Fahrzeugführers 
nach einer Zuwiderhandlung gegen Verkehrs-
vorschriften nicht möglich war. Dies ist geregelt 
in §  31a Abs.1 S.1 StVZO.

§ 31a StVZO – Fahrtenbuch
(1) Die Verwaltungsbehörde kann gegenüber 
einem Fahrzeughalter für ein oder mehrere 
auf ihn zugelassene oder künftig zuzulassen-
de Fahrzeuge die Führung eines Fahrtenbuchs 
anordnen, wenn die Feststellung eines Fahr-
zeugführers nach einer Zuwiderhandlung ge-
gen Verkehrsvorschriften nicht möglich war. 
Die Verwaltungsbehörde kann ein oder mehrere 
Ersatzfahrzeug bestimmen.

(2) Der Fahrzeughalter oder sein Beauftragter 
hat in dem Fahrtenbuch für ein bestimmtes  
Fahrzeug und für jede einzelne Fahrt 
1. vor deren Beginn 
a) Name, Vorname und Anschrift des Fahrzeug-
führers,
b) amtliches Kennzeichen des Fahrzeugs,
c) Datum und Uhrzeit des Beginns der Fahrt und
2. nach deren Beendigung unverzüglich Datum 
und Uhrzeit mit Unterschrift einzutragen.

(3) Der Fahrzeughalter hat 
a) der das Fahrtenbuch anordnenden oder der 
von ihr bestimmten Stelle oder
b) sonst zuständigen Personen
das Fahrtenbuch auf Verlangen jederzeit an 
dem von der anordnenden Stelle festgelegten 
Ort zur Prüfung auszuhändigen und es sechs 
Monate nach Ablauf der Zeit, für die es geführt 
werden muss, aufzubewahren.

Die Anordnung zum Führen eines Fahrtenbu-
ches ist eine verwaltungsrechtliche Maßnahme 
zur Gefahrenabwehr. Ob die Fahreridentifika-
tion möglich ist, hängt nämlich sehr häufig 
von den Angaben des Fahrzeughalters ab. Dies 
gilt umso mehr, wenn in Fahrzeugpools gleich 
mehrere Fahrer Zugriff auf die Pool-Fahrzeuge 
haben. Zweck der Fahrtenbuchauflage ist daher 
die Sicherstellung der Beachtung der Aufsichts-
pflicht, die einem Kfz Halter über die von ihm 
in Verkehr gebrachten Fahrzeuge obliegt. Die 
Fahrtenbuchauflage stellt deshalb keine Straf-
maßnahme zulasten des Halters dar, auch wenn 
sie praktisch lästig ist und eine fühlbare Be-
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lastung darstellt. Vielmehr soll damit sicherge-
stellt werden, dass jedenfalls in Zukunft der Tä-
ter einer Verkehrsordnungswidrigkeit ermittelt 
werden kann, ohne dass die Ahndung erneut an 
der mangelnden Mitwirkung des Halters an der 
Fahrerfeststellung scheitert.

Ist der Verwaltungsbehörde ohne zumutbaren 
Aufwand die Ermittlung des Fahrzeugführers 
zum Tatzeitpunkt nicht innerhalb der Verjäh-
rungsfrist möglich, so kann – nach einer ent-
sprechenden Ermessensentscheidung – dem 
Fahrzeughalter auferlegt werden, für längere 
Zeit ein Fahrtenbuch zu führen. Die Kernprob-
leme der Fahrtenbuchauflage liegen zumeist im 
Bereich der Verhältnismäßigkeit. Hierzu gibt 
es zahlreiche Verwaltungsgerichtsurteile, die 
an die Mitwirkungspflichten des Halters recht 
strenge Anforderungen stellen.

Zum Umgang mit Fragebögen und Anhörungen 
durch die Bußgeldstelle
Die Frage nach dem Fahrer wird Fuhrparkma-
nagern regelmäßig durch schriftliche Anfragen 
der Bußgeldstellen nach Verkehrsverstößen 
beziehungsweise durch Übersendung von soge-
nannten Zeugenfragebögen innerhalb von zwei 
Wochen nach dem Verkehrsverstoß gestellt. 
In Unternehmen, die zwar über einen eigenen 
Fuhrpark oder Firmenfahrzeuge verfügen, je-
doch nicht über einen hauptamtlichen Fuhr-
parkverwalter, wird eine derartige Behörden-
anfrage unmittelbar an die Geschäftsleitung 
gerichtet. Bei der Behandlung von derartigen 
Halteranfragen hilft die Redensart „Reden ist 
Silber, Schweigen ist Gold“ leider nicht weiter. 
Wenn man die Fahrtenbuchauflage vermeiden 

möchte, so muss man wohl oder übel an der 
Aufklärung der Ordnungswidrigkeit mitwirken. 
Und das kann, je nach Mitarbeiterzahl, Größe 
des Fuhrparks und Zahl der Standorte durchaus 
eine zeitaufwändige Angelegenheit sein.

Nach ständiger Rechtsprechung ist es Sache des 
Fahrzeughalters, zur Aufklärung eines mit sei-
nem Fahrzeug begangenen Verkehrsverstoßes 
soweit mitzuwirken, wie es ihm möglich und 
zumutbar ist. Vor diesem Hintergrund ist im Re-
gelfall zu fordern, dass der Kfz-Halter innerhalb 
von zwei Wochen nach der Zuwiderhandlung in 
Kenntnis gesetzt wird, damit dieser die Frage, 
wer zur Tatzeit sein Fahrzeug geführt hat, noch 
zuverlässig beantworten und der Täter Entlas-
tungsgründe vorbringen kann. Nach Verstrei-
chen eines längeren Zeitraums kann die Erinne-
rung an eine bestimmte Fahrt so verblasst sein, 
dass auch ein auskunftswilliger Halter nicht 
mehr in der Lage ist, den in Frage kommenden 
Fahrzeugführer zuverlässig anzugeben. 

Wenn es sich bei dem Halter des von einem Ver-
kehrsverstoß betroffenen Fahrzeugs hingegen 
um einen Kaufmann oder eine Firma im Sinne 
des Handelsrechts handelt und die Verkehrs-
ordnungswidrigkeit im geschäftlichen Zusam-
menhang begangen worden ist, soll nach einer 
in der Rechtsprechung verbreiteten Ansicht die 
Einhaltung einer Zwei-Wochen-Frist zwischen 
Verstoß und erster Anhörung aber nicht gelten. 
Ungeachtet der Reichweite der aus §§ 238 I, 257 
HGB folgenden Buchführungs- und Aufbewah-
rungspflichten entspreche es sachgerechtem 
kaufmännischen Verhalten, Geschäftsfahrten 
längerfristig zu dokumentieren. Es kann des-

halb unterstellt werden, dass ein kaufmänni-
scher Wirtschaftsbetrieb grundsätzlich ohne 
Rücksicht auf die Erinnerung einzelner Perso-
nen in der Lage ist, Geschäftsfahrten anhand 
schriftlicher Unterlagen zu rekonstruieren 
und den jeweiligen Fahrzeugführer im Ein-
zelfall festzustellen (vgl. OVG Münster, NJW 
1995, 3335, 3336 f.). Damit ist es also sowohl 
für Unternehmen mit einem eigenen Fuhrpark 
wie auch für professionelle Fuhrparkmanage-
ment-Unternehmen üblich und zumutbar, dass 
ständig schriftliche Aufzeichnungen über die 
einzelnen Fahrten der Geschäftswagen auf-
bewahrt werden, so dass anhand dieser Auf-
zeichnungen jederzeit über den Fahrzeugführer 
Auskunft gegeben werden kann. Für eine GmbH 
hat das VG Cottbus (Urteil vom 11.09.2007, Az. 
2 K 1526/04) diesbezüglich klargestellt: „Einer 
GmbH ist es bei gehöriger Anstrengung mög-
lich, einen signifikanten Aufklärungsbeitrag 
dadurch zu leisten, dass sie anhand ihrer Un-
terlagen die konkrete Fahrt rekonstruiert und 
den in Betracht kommenden Tatzeitfahrer be-
nennt“. Für Behörden gilt übrigens ähnliches: 
Nach einer Entscheidung des Sächsischen OVG 
Bautzen (Beschluss vom 16.01.2003, Az. 3 B 
138/01, SächsVBl 2003, 122 f.) entspricht es 
sachgerechtem behördlichem Handeln, behörd-
liche Fahrten mit anstaltseigenen Fahrzeugen 
(einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft) zu 
dokumentieren, weshalb es auch ohne weiteres 
möglich sein müsste, solche Fahrten zu rekon-
struieren. 

Unterlässt der Halter die Fahrerauskunft oder 
kommt er seiner diesbezüglichen Auskunfts-
obliegenheit nur unvollständig nach, ist regel-
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mäßig die Täterermittlung im Sinne des § 31a 
StVZO nicht möglich und dann kann die Füh-
rung eines Fahrtenbuches angeordnet werden. 
Daher ist zu empfehlen, den Zeugenfragebogen 
in diesem Sinne unter Angabe des in Betracht 
kommenden Fahrers oder Fahrerkreises mög-
lichst rasch zu beantworten. 

Was ist dann zu tun? Da der Kreis der potenziel-
len Fahrer, denen ein bestimmtes Fahrzeug zur 
Nutzung bereitgestellt wird, naturgemäß be-
grenzt ist, hat der Halter insoweit nur eine Ein-
schätzung zu treffen, wer von dem regelmäßig 
überschaubaren und dem Halter bekannten Per-
sonenkreis als Fahrer in Betracht kommt. Dem 
Halter obliegt hier, einen ihm noch möglichen 
Aufklärungsbeitrag zu leisten. Kann der Halter 
den konkreten Fahrer mit Sicherheit nicht be-
nennen, so hat er jedenfalls mitzuteilen, wel-
che Personen als Fahrer in Betracht kommen 
(vgl. VG Cottbus, Urteil vom 11.09.2007, Az. 2 
K 1526/04).  

Nach ständiger obergerichtlicher Rechtspre-
chung ist es Sache des Fahrzeughalters, zur Auf-
klärung eines mit seinem Fahrzeug begangenen 
Verkehrsverstoßes soweit mitzuwirken, wie es 
ihm möglich und zumutbar ist. Es ist also nicht 
damit getan, dass der betroffene Fahrzeughal-
ter nur um Akteneinsicht und um die Übersen-
dung eines erkennbaren Abzugs des vorliegen-
den Fotos bittet, ohne sonst alles Mögliche und 
zumutbare für die Ermittlung des Fahrers zu 
tun (vgl. VG Aachen, Urteil vom 13.07.2010; Az. 
2 K 265/10). Der Halter muss insbesondere den 
bekannten oder auf einem Radarfoto erkannten 
Fahrer benennen oder zumindest den möglichen 
Täterkreis eingrenzen und die Täterfeststellung 
durch Nachfragen im Kreis der Nutzungsberech-
tigten fördern. Es ist grundsätzlich Sache des 
Halters aufgrund der im Anhörungs- oder spä-
testens im Erinnerungsschreiben enthaltenen 
Angaben zu Tattag, -zeit und -ort Angaben zum 
Fahrzeugführer zu machen. 

Anzugeben ist also, welchem Fahrer das Fahr-
zeug zur genannten Tatzeit der Verkehrsord-
nungswidrigkeit zugeordnet war. Dies ergibt 
sich entweder – bei ständiger Zuordnung des 
Fahrzeugs zu einer einzelnen Person – aus dem 
Dienstwagen-Überlassungsvertrag oder ähn-
lichen Regelungen oder – bei einem Poolfahr-
zeug – aus dem entsprechenden Fahrerkreis 
oder dem Eintrag aus dem gegebenenfalls unter 
steuerlichen Gesichtspunkten bereits geführ-
ten Fahrtenbuch. 

Unzureichend ist hingegen, wenn der Hal-
ter lediglich den Namen des Fahrers und eine 
Stadt im Ausland als dessen Wohnort angibt. 
Ein Fahrzeughalter, der sein Fahrzeug an Dritte 
weitergibt, muss sich nämlich um konkrete und 
überprüfbare Angaben zur Identität und An-
schrift desjenigen bemühen, dem er sein Fahr-
zeug überlässt. Die Mitteilung des Namens und 
die Angabe einer Stadt im Ausland als Wohnort 
allein sind aber keine hinreichend konkreten 
und verlässlichen Angaben, denen die Behör-
de im Rahmen ihrer Ermittlungen nachgehen 
muss (vgl. VG Neustadt/Weinstraße, Urteil vom 
15.06.2010, Az. 6 K 291/10.NW).

Die Fahrerangabe seitens des Halters stellt auch 
kein Geständnis dar in dem Sinne, dass damit 
der entsprechende Tatvorwurf seitens des ei-
gentlich betroffenen Fahrers eingeräumt wür-
de. Vielmehr wird die Benennung des Fahrers 
erst dazu führen, dass sich die weiteren Ermitt-
lungen wegen der Verkehrsordnungswidrigkeit 
dann nur noch gegen diesen richten werden. 

Dies hat – nebenbei bemerkt – auch Auswir-
kungen auf die Frage, ob die Firmen-Rechts-
schutzversicherung die Kosten für eine früh-
zeitige Hinzuziehung eines Rechtsbeistands 
übernimmt. Kurz gesagt: dies ist nicht der Fall. 
Für die Beantwortung eines Zeugenfragebo-
gens durch einen Anwalt wird regelmäßig keine 
Kostenübernahme erteilt werden. Da sich zum 
Zeitpunkt der Anfrage die Ermittlungen der 
Verkehrsbehörde noch nicht gegen einen kon-
kreten Fahrer richten, besteht insoweit noch 
gar kein konkretes Verfahren, das unter den 
Versicherungsvertrag fallen könnte: es fehlt 
schlicht (noch) am Vorwurf eines Rechtsver-
stoßes, für den eine Deckungszusage erfolgen 
kann. Aus Kostengründen ist deshalb zu emp-
fehlen, dass der Fuhrparkmanager den Fahrer 
zunächst selbst benennt. 
Nennt der Halter einen oder mehrere Personen 
namentlich, so hat die Ermittlungsbehörde dem 
Hinweis nachzugehen. Die Angaben müssen je-
doch erfolgen, bevor die Verfolgungsverjährung 
eingetreten ist.

Fahrtenbuchauflage bei fehlender oder zögerli-
cher Mitwirkung der Fahrerfeststellung
Voraussetzung einer Fahrtenbuchauflage ist, 
dass die Ermittlung des Fahrers nicht möglich 
war. Dies ist schon dann gegeben, wenn die ge-
botenen Ermittlungen nicht zielführend waren 
oder hätten sein können. Welche Ermittlungen 
im Einzelfall geboten sind, richtet sich nach der 
Schwere des Tatvorwurfs. Bei durchschnittli-
chen Verkehrsordnungswidrigkeiten ist der ge-
botene Ermittlungsumfang daher eher gering. 
Nach einem Urteil des OVG Schleswig-Holstein 
vom 13.09.1995 (Az. 4 L 127/95) ist das behörd-
liche Aufsuchen des Fuhrparkleiters, der erfolg-
versprechende Anhaltspunkte für die weitere 
Ermittlungstätigkeit hätte liefern müssen, aber 
nicht geliefert hat, für angemessen und ausrei-
chend erachtet worden.

Ein maßgebliches Kriterium für die Bestim-
mung des gebotenen Ermittlungsumfanges ist, 
ob und in welchem Umfang der Halter bei der 
Anhörung als Zeuge oder Betroffener Anga-
ben zum Fahrer oder zum Kreis der möglichen 
Tatzeitfahrer gemacht hat. Ergeben sich aus 
der Anhörung des Halters keine konkreten An-
haltspunkte, sind nach der Rechtsprechung 
grundsätzlich keine weiteren Ermittlungen er-
forderlich. Das gilt auch dann, wenn der Halter 
den Anhörungsbogen nicht zurückschickt oder 
lediglich Angaben zur Person gemacht. Dem 
Halter hilft es auch nicht weiter, dass er als Be-
troffener nicht verpflichtet ist, sich selbst zu 
belasten oder sich als Zeuge auf ein Zeugnisver-
weigerungsrecht berufen durfte. Dies gilt nicht 
nur für solche Aussage- und Zeugnisverweige-
rungsrechte, die ihren Grund in einem beson-
deren persönlichen Näheverhältnis des Mitwir-

kungspflichtigen zum Fahrzeugführer haben, 
sondern auch für berufsbezogene Aussage- oder 
Zeugnisverweigerungsrechte (vgl. VGH Baden-
Württemberg, Beschluss vom 15.04.2009, Az. 
10 S 584/09). Denn das Zeugnisverweigerungs-
recht bewahrt den Betreffenden nur vor ei-
ner Aussageverpflichtung in einem Verfahren 
gegen einen Dritten; im Verfahren über eine 
Fahrtenbuchauflage ist aber der Halter gerade 
selbst Beteiligter. Wer eine Fahrtenbuchaufla-
ge vermeiden möchte, kann sich insoweit im 
Bußgeldverfahren faktisch nicht auf die Aussa-
ge- oder Zeugnisverweigerungsrechte berufen. 
Verfassungswidrig ist dies hingegen nicht.
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Bei fehlender oder zögerlicher Mitwirkung des 
Halters bei der Fahrerfeststellung kann es des-
halb zu einer Fahrtenbuchauflage kommen. De-
ren Adressat kann nur der Halter eines Kraft-
fahrzeugs sein. Halter im Rechtssinne ist, wer 
das Kfz für eigene Rechnung gebraucht, wer 
also die Kosten bestreitet sowie den Nutzen aus 
dessen Verwendung zieht und über das Fahr-
zeug nicht nur vorübergehend verfügen kann. 
Dieser zivilrechtlich geprägte Halterbegriff ist 
auch entscheidend für die Fahrtenbuchauflage 
des § 31a StVZO. Mit anderen Worten muss also 
derjenige, auf den das Fahrzeug zugelassen ist, 
keineswegs zwingend auch der Halter sein. Die-

ser Umstand ist – ebenso wie das Eigentum am 
Kraftfahrzeug – nur von indizieller Bedeutung. 
Daher wird es im Wesentlichen auf die Gesamt-
würdigung im Einzelfall ankommen.
Für Mietfuhrparks ist relevant, dass auch dem 
Eigentümer eines vermieteten oder sonst an ei-
nen anderen überlassenen Fahrzeugs die Füh-
rung eines Fahrtenbuches auferlegt werden 
kann. Etwas anderes gilt nur dann, wenn der 
Fahrzeugeigentümer mit der Überlassung des 
Fahrzeugs an einen anderen selbst nicht mehr 
Halter des Fahrzeugs wäre. Danach wird der 
Mieter oder Entleiher eines Fahrzeugs Halter 
neben dem Vermieter oder Verleiher, wenn er 
das Fahrzeug zur allgemeinen Verwendung auf 
eigene Rechnung benutzt und die Verfügungs-
gewalt besitzt. Der Vermieter oder Verleiher ver-
liert aber nur dann die Haltereigenschaft, wenn 
das Fahrzeug völlig seinem Einflussbereich ent-
zogen ist (vgl. OVG in Lüneburg, Beschluss vom 
12.12.2007, Az. 12 LA 267/07).

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz
Bei der Fahrtenbuchauflage ist der Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz zu beachten. Vorausset-
zung ist daher die Verletzung von Verkehrsvor-
schriften in nennenswertem Umfang. Ein ein-
maliger und unwesentlicher Verstoß, der sich 
weder verkehrsgefährdend auswirkt noch Rück-
schlüsse auf die charakterliche Unzuverlässig-
keit des Kraftfahrers zulässt, rechtfertigt daher 
noch keine Fahrtenbuchauflage (BVerwG, NJW 
1995,2866). Dennoch können wesentliche Ver-
kehrsverstöße auch bei einmaliger Begehung 
eine Fahrtenbuchauflage rechtfertigen. So 
kann es nach der Rechtsprechung des Bundes-
verwaltungsgerichts ausreichen, wenn die Ahn-
dung des Verstoßes eine Bewertung mit einem 
Punkt im Verkehrszentralregister (VZR) zur Fol-
ge hat (BVerwG, NZV 200. 386). Demgegenüber 
nimmt das OVG Lüneburg an, dass eine Fahr-
tenbuchauflage bei im VZR eintragungspflich-
tigen Verstößen unabhängig von der damit 
verbundenen Punktzahl regelmäßig erfüllt sei 
(NJW 2004, 1124). Das VG Berlin vertritt hier die 
Auffassung, dass jede Geschwindigkeitsüber-
schreitung von mehr als 20 km/h als gewich-
tig einzustufen sei (NZV 1999, 104). Wichtig ist 
in diesem Zusammenhang, dass eine Fahrten-
buchauflage jedenfalls nicht voraussetzt, dass 
eine konkrete Verkehrsgefährdung für andere 
Verkehrsteilnehmer hervorgerufen wurde; eine 
abstrakte Gefährlichkeit des Verkehrsverstoßes 
reicht insoweit aus (BVerwG, NZV 2000, 386).

Inhalt, Umfang und Dauer und Fahrtenbuchauf-
lage
Regelmäßig wird sich die Anordnung, ein Fahr-
tenbuch zu führen, auf das Fahrzeug beziehen, 
mit dem die unaufklärbare Verkehrszuwider-
handlung begangen wurde, doch kann auch 
die Ausdehnung auf weitere Fahrzeuge des 
Halters geboten sein. Gemäß § 31a Abs.1 S.1 
StVZO kann die Führung eines Fahrtenbuches 
für mehrere Fahrzeuge oder zukünftig zuzu-
lassenden Fahrzeuge angeordnet werden. Die 
Anordnung hinsichtlich eines Ersatzfahrzeugs 
ist sogar die Regel. Gerade bei Fahrzeugflotten 
ist dies bei einem hohen Kraftfahrzeugbestand 
eine geeignete und erforderliche Maßnahme, 
um zu verhindern, dass die Fahrtenbuchaufla-

ge durch eine Veräußerung des von der Auflage 
betroffenen Kraftfahrzeugs umgangen werden 
kann (vgl. OVG Münster, NZV 1992, 423). Ein 
solches Ersatzfahrzeug ist nicht nur ein neu an-
geschafftes Kraftfahrzeug. Wird der ursprüng-
lich von der Anordnung erfasste Wagen veräu-
ßert, kann die Anordnung auch auf ein anderes 
Fahrzeug erstreckt werden, welches der Halter 
bereits früher betrieben und genutzt hat. Die 
Anordnung für sämtliche Fahrzeuge des Halters 
ist ebenfalls möglich und soll selbst dann nicht 
unverhältnismäßig sein, wenn mehrere Verstö-
ße ausschließlich mit ein und demselben Wa-
gen begangen wurden. 

Erstreckt die Behörde die Fahrtbuchauflage auf 
mehrere oder alle Fahrzeuge eines Fahrzeughal-
ters, obwohl nicht mit allen Verstöße begangen 
wurden, muss sie aber prüfen, ob bei künftigen 
Verstößen auch bei den übrigen Fahrzeugen die 
Fahrer nicht ermittelt werden können. Erklärt 
sich der Fahrzeughalter bereit, eine interne 
Kontrolle über die Nutzung der Fahrzeuge of-
fen zu legen, muss dies bei der Ausdehnung der 
Anordnung zum Führen von Fahrtenbücher auf 
mehrere Fahrzeuge durch die Behörde berück-
sichtigt werden. Die Anordnung einer Fahr-
tenbuchauflage auf alle Fahrzeuge eines Fahr-
zeughalters erfordert deshalb eine behördliche 
Auseinandersetzung insbesondere mit dem 
Erfolg bisheriger Fahrzeugführerermittlungen 
und dem Angebot zur Offenlegung von internen 
Zuordnungslisten (vgl. VG Stuttgart, Beschluss 
vom 08.01.2004, Az. 3 K 5347/03). 

Eine Flotten-Fahrtenbuchauflage ist beispiels-
weise dann unverhältnismäßig, wenn die Aufla-
ge auf mehrere Fahrzeuge des Halters erstreckt 
worden ist, obwohl die Zuwiderhandlung nur 
mit einem Fahrzeug begangen wurde und die 
Behörde nicht geprüft hat, ob bei künftigen 
Verkehrsverstößen mit den übrigen Fahrzeugen 
deren Fahrer wahrscheinlich ebenfalls nicht 
festgestellt werden können (vgl. VG Cottbus, 
Urteil vom 11.09.2007, Az. 2 K 1526/04).

Was bei der Pflicht zur Führung des Fahrten-
buchs aufzuzeichnen ist, wird inhaltlich ab-
schließend durch § 31a Abs.2 StVZO bestimmt. 
Der Fahrzeughalter oder sein Beauftragter 
hat in dem Fahrtenbuch für ein bestimmtes 
Fahrzeug und für jede einzelne Fahrt vor de-
ren Beginn Name, Vorname und Anschrift des 
Fahrzeugführers, amtliches Kennzeichen des 
Fahrzeugs, Datum und Uhrzeit des Beginns der 
Fahrt und nach deren Beendigung unverzüglich 
Datum und Uhrzeit mit Unterschrift einzutra-
gen. Nicht verlangt werden können also Kilo-
meterstände, Abfahrts- und Zielorte oder die 
Fahrtstrecke; letztere Angaben haben insoweit 
nur Bedeutung für die Führung eines Fahrten-
buches unter steuerlichen Gesichtspunkten, 
können aber nicht mit der Fahrtenbuchauflage 
erzwungen werden.

Die Dauer der Fahrtenbuchauflage steht im Er-
messen der Verwaltungsbehörde. Dabei ist das 
Gewicht des Verkehrsverstoßes zu berücksich-
tigen, jedoch auch, in welchem Umfang sich 
der Halter an der Fahrerfeststellung beteiligt 
hat. Bei Vorliegen einer Straftat oder einer Ord-

„Die Aufzeichnungspflichten für ein 
steuerlich anerkanntes Fahrtenbuch 

sind sogar aufwändiger“
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nungswidrigkeit, die nach dem Bußgeldkatalog 
mit einem Regelfahrverbot zu ahnden ist, soll 
sogar eine mehrjährige Fahrtenbuchauflage 
in Betracht zu ziehen sein. Regelmäßig wird 
die Anordnung zur Führung des Fahrtenbu-
ches aber befristet. Bei einem erstmaligen und 
durchschnittlichen Verstoß kommt eine Befris-
tung von sechs Monaten in Betracht (BVerwG 
NJW 1995, 2866). Bei einer Geschwindigkeits-
überschreitung um mehr als 30 km/h kann die 
Befristung auch bei zwölf Monaten liegen (VGH 
Mannheim, NJW 1992, 132), bei einem Rotlicht-
verstoß von erheblicher Dauer (VGH Mannheim, 
NZV 2003, 399) oder bei wiederholten Geschwin-
digkeitsüberschreitungen ggf. auch bei zwei 
Jahren (BVerwG, NJW 1979, 1054). Nach einer 
Verkehrsunfallflucht nach § 142 Abs.1 StGB ist 
eine Fahrtenbuchauflage für die Daher von drei 
Jahren verhältnismäßig, wobei es nur auf das 
Vorliegen des objektiven Tatbestands ankommt, 
nicht hingegen auf Feststellungen zum Vorsatz 
(vgl. OVG Münster, Beschluss vom 05.09.2005, 
Az. 8 A 1893/05, DAR 2005, 708).

Oftmals wird wegen der damit verbundenen 
Interessen zum Schutze der Sicherheit des 
Straßenverkehrs bei der Fahrtenbuchauflage 
zugleich deren sofortige Vollziehbarkeit ange-
ordnet.

Das Fahrtenbuch muss übrigens nur dann 
mitgeführt werden, wenn es auf der Hin-oder 
Rückfahrt zu einem Fahrerwechsel kommt. 
Andernfalls genügt es, dass das Fahrtenbuch 
beim Halter (oder Fuhrparkmanager) verbleibt. 
Die Fahrtenbuchauflage kann auch nicht in die 

Fahrzeugpapiere eingetragen werden; hierfür 
fehlt die Ermächtigungsgrundlage.

Rechtsmittel gegen eine Fahrtenbuchauflage
Bei der Anordnung der Fahrtenbuchauflage 
handelt es sich um einen sogenannten belas-
tenden Verwaltungsakt. Die Fahrtenbuchauf-
lage kann durch Widerspruch und Klage an-
gefochten werden. Innerhalb einer Frist von 1 
Monat nach Bekanntgabe des Verwaltungsakts 
kann bei der Behörde gegen die Verhängung 
des Fahrtenbuches Widerspruch eingelegt wer-
den. Jedoch haben einige Bundesländer das Wi-
derspruchverfahren abgeschafft, so dass dann 
Rechtsschutz nur über eine Klage beim zustän-
digen Verwaltungsgericht möglich ist. Hier ist 
unbedingt auf die Einzelheiten der Rechts-
behelfsbelehrung zur Fahrtenbuchauflage zu 
achten und gegebenenfalls rechtskundiger Rat 
einzuholen. 

Meist entfällt wegen der regelmäßigen Anord-
nung des Sofortvollzugs auch die aufschieben-
de Wirkung der Rechtsmittel; unter Umständen 
kann dann ein Antrag auf Wiederherstellung 
der aufschiebenden Wirkung erfolgreich sein.

Der Gegenstandswert verwaltungsrechtlicher 
Streitigkeiten, der für die Verfahrenskosten 
relevant ist, wird wegen der wirtschaftlichen 
Bedeutung einer Flottenfahrtenbuchauflage 
für ein Unternehmen in Anlehnung an den für 
die Verwaltungsgerichtsbarkeit erarbeiteten 
Streitwertkatalog aus Juli 2004 hinsichtlich der 
Anordnung eines Fahrtenbuches mit 400 Euro 
je angeordneten Monat für jedes Fahrzeug be-

wertet (vgl. VG Cottbus, Urteil vom 11.09.2007, 
Az. 2 K 1526/04). So kann sich selbst bei einem 
kleineren Fuhrpark für einen Fahrzeugbestand 
von 38 Fahrzeugen bereits ein Gegenstands-
wert in Höhe von 182.400,- Euro ergeben. Wenn 
auf dieser Grundlagegerichts-Anwaltskosten 
berechnet werden, wird schnell deutlich, dass 
eine rechtliche Verteidigung gegen eine Fahr-
tenbuchauflage daher schnell eine teure Ange-
legenheit werden kann.

Einhaltung der Fahrtenbuchauflage
Zu beachten ist, dass die Fahrtenbuchauflage – 
unabhängig von der Benutzung eines Fahrzeugs 
– mit der Unanfechtbarkeit der Entscheidung 
über die Fahrtenbuchauflage wirksam wird. 
Wird die Fahrtenbuchauflage nicht befolgt, so 
begeht der Betroffene nach § 69a Abs.5 Nr.4 und 
Nr.4a StVZO in Verbindung mit § 24 StVG seiner-
seits eine Ordnungswidrigkeit, die nach Nr.190 
des Bußgeldkatalogs geahndet wird.
Die rechtlichen Möglichkeiten, sich gegen eine 
Fahrtenbuchauflage im Verwaltungsverfahren 
erfolgreich zur Wehr zu setzen, sind letztlich 
leider beschränkt. Der Betroffene ist deshalb 
darauf angewiesen, bereits im Bußgeldverfah-
ren solche Voraussetzungen zu schaffen, die 
einer späteren Fahrtenbuchauflage entgegen-
stehen. Eine Möglichkeit ist – jedenfalls für Un-
ternehmen – die behördliche Anfrage in Bezug 
auf den Tatzeitfahrer so schnell wie möglich zu 
beantworten.

Rechtsanwalt Lutz D. Fischer, Lohmar
Kontakt: kanzlei@fischer-lohmar.de

Internet: www.fischer-lohmar.de

Zu den Anforderungen an die Urteilsgründe bei Fah-
rer-Identifikation durch Messfoto
Die Urteilsgründe müssen bei Identifikation des Fahrers 
durch ein Messfoto so gefasst sein, dass das Rechtsbe-
schwerdegericht prüfen kann, ob das Belegfoto über-
haupt geeignet ist, die Identifizierung einer Person zu 
ermöglichen. 
Hierzu kann es ausreichend sein, dass in den Urteils-
gründen auf das in der Akte befindliche Foto Bezug ge-
nommen wird, wodurch das Foto zum Bestandteil der 
Urteilsgründe wird und vom Rechtsbeschwerdegericht 
dann zur Prüfung der Frage, ob es als Grundlage einer 
Identifizierung tauglich ist, selbst in Augenschein ge-
nommen werden kann. Macht der Tatrichter von dieser 
Möglichkeit Gebrauch und ist das Foto zur Identifizie-
rung uneingeschränkt geeignet, so sind darüber hinaus-
gehende Ausführungen zur Beschreibung des abgebilde-
ten Fahrzeugführers entbehrlich. Denn dem Rechtsbe-
schwerdegericht ist damit die Möglichkeit eröffnet, aus 
eigener Anschauung zu beurteilen, ob die Abbildung als 
Grundlage einer Identifizierung tauglich ist. Eine Bezug-
nahme nach § 267 Abs. 1 Satz 3 StPO kann sich unter 
Umständen bereits aus dem Inbegriff des Urteils erge-
ben, muss aber unzweifelhaft sein. Dass das Frontfoto 
beziehungsweise Videobild zum Inhalt der Urteilsurkun-
de gemacht worden sind, lässt sich vorliegend aus der 
Darlegung der richterlichen Überzeugung von der Fah-
rereigenschaft des Betroffenen aber nicht entnehmen.
Sieht der Tatrichter von der Verweisung gemäß § 267 
StPO ab, so genügt es weder, wenn er das Ergebnis sei-
ner Überzeugungsbildung mitteilt, noch wenn er die 
von ihm zur Identifizierung herangezogenen abstrakten 

+++ Rechtsprechung +++ Merkmale auflistet. Vielmehr muss er dem Rechtsmittel-
gericht, dem das Foto dann nicht als Anschauungsobjekt 
zur Verfügung steht, durch eine entsprechend ausführ-
liche Beschreibung die Prüfung ermöglichen, ob es für 
eine Identifizierung geeignet ist. In diesem Fall muss das 
Urteil Ausführungen zur Bildqualität, dabei insbesonde-
re zur Bildschärfe, enthalten und die abgebildete Person 
oder jedenfalls mehrere Identifikationsmerkmale in ihren 
charakteristischen Eigenschaften so präzise beschreiben, 
dass dem Rechtsbeschwerdegericht anhand der Beschrei-
bung in gleicher Weise hier bei Betrachtung des Fotos die 
Prüfung der Ergiebigkeit des Fotos ermöglicht wird.
OLG Brandenburg, Beschluss vom 24.06.2010 , Az. 1 Ss 
(OWi) 124 B/10, 1 Ss (OWi) 124B/10 

Keine Umsatzsteuerpflichtigkeit des Ausgleichs des 
Fahrzeugminderwerts nach vertragsgemäßer Beendi-
gung des Leasingverhältnisses 
Leasingtypische Ausgleichsansprüche wie der Anspruch 
auf Ausgleich des Fahrzeugminderwerts sind nicht nur 
bei vorzeitiger, sondern auch bei vertragsgemäßer Been-
digung des Leasingverhältnisses nach Ablauf der verein-
barten Leasingdauer ohne Umsatzsteuer zu berechnen. 
Ihnen steht keine steuerbare Leistung (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 
UStG) gegenüber und der Leasinggeber hat deshalb auf 
sie Umsatzsteuer nicht zu entrichten (Fortführung BGH, 
Urteil vom 14.03.2007, VIII ZR 68/06). Die zivilrechtliche 
Einordnung ist für die Frage der Steuerbarkeit jedoch un-
erheblich. Insoweit ist vielmehr entscheidend, dass der 
Ausgleichszahlung – nicht anders als einer Schadenser-
satzzahlung – nach Beendigung des Leasingvertrages 
und Rückgabe, Verlust oder Untergang der Leasingsache 
keine steuerbare Leistung des Leasinggebers mehr gegen-
über steht. OLG Stuttgart, Urteil vom 05.10.2010, Az. 6 
U 115/10

Unfall und Betriebsgefahr bei nicht erforderlicher 
Ausweichreaktion
Ein Unfall kann auch dann dem Betrieb eines anderen 
Kraftfahrzeugs zugerechnet werden, wenn er durch eine 
– objektiv nicht erforderliche – Ausweichreaktion im 
Zusammenhang mit einem Überholvorgang des anderen 
Fahrzeugs ausgelöst worden ist. Nicht erforderlich ist, 
dass die von dem Geschädigten vorgenommene Aus-
weichreaktion aus seiner Sicht, also subjektiv erforder-
lich war oder sich gar für ihn als die einzige Möglichkeit 
darstellte, um eine Kollision zu vermeiden (im Anschluss 
an Senatsurteil vom 26. April 2005 - VI ZR 168/04). 
BGH, Urteil vom 21.09.2010, Az. VI ZR 263/09

Entziehung der Fahrerlaubnis bei Nichterbringung 
eines MPU-Gutachtens zum Fortbestehen einer Alko-
holabhängigkeit 
Die Fahrerlaubnisbehörde ist zur Anordnung der Beibrin-
gung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens 
(MPU) berechtigt, wenn zur Vorbereitung einer Ent-
scheidung  über die Erteilung der Fahrerlaubnis zu klä-
ren ist, ob Alkoholmissbrauch oder Alkoholabhängigkeit 
nicht mehr besteht. Dies setzt voraus, dass ein früherer 
Alkoholmissbrauch nachgewiesen ist und dass Tatsa-
chen die Annahme seiner Fortdauer begründen. Diese 
Tatsachen müssen nicht im direkten Zusammenhang mit 
einer Teilnahme am Straßenverkehr stehen. Es genü-
gen konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der Betroffene 
zwischen einem schädlichen Alkoholkonsum und einer 
Teilnahme am Straßenverkehr nicht hinreichend sicher 
trennen kann. Bei Nichterbringung des Gutachtens ist 
die Fahrerlaubnis zu entziehen.
VG Bremen, Beschluss vom 4.8.2010, Az. 5 V 912/10


